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ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs bzw. des Gemischs und Firmenbezeichnung 
 
1.1. Produktidentifikator 
 Handelsname und/oder Code: Siofloor 
 
1.2. Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen  
 abgeraten wird 
 Verwendung des Stoffes / des Gemisches : Anstrichstoff – Bauchemie 
 
1.3. Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt 
 Hersteller/Lieferant:  SIO Farben GmbH 
 Straße/Postfach: Alexander-Fleming-Straße 1 
 Nationales Kennzeichen/Postleitzahl/Ort:  D 65819 Viernheim 
 Telefon: +49 6204 91590-00 
 Telefax: +49 6204 91590-99 
 E-Mail-Adresse der sachkundigen Person, die für das Sicherheitsdatenblatt zuständig ist: 
 info@sio-farben.com 
 Kontaktstelle für technische Informationen: Dr. Herbert Holzer 

 
1.4. Notfall-Telefonnummer:  
 Notfallauskunft bei Vergiftungen: Giftinformationszentrum Mainz - Telefon: +49 6131-19240 
 

 
ABSCHNITT 2: Mögliche Gefahren 
 
2.1. Einstufung des Stoffs oder Gemischs 
 Einstufung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]: 
 Gefahrenklassen und Gefahrenkategorien Gefahrenhinweise Einstufungsverfahren 
 Schwere Augenschädigung/-reizung H318: Verursacht schwere  
 (Eye Dam. 1) Augenschäden. 
  
 Ätz-/Reizwirkung auf die Haut H314: Verursacht schwere  
 (Skin Corr. 1C) Verätzungen der Haut und  
  schwere Augenschäden. 
 
2.2. Kennzeichnungselemente 
 Kennzeichnung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 
 Das Produkt ist gemäß CLP-Verordnung eingestuft und gekennzeichnet. 
 Gefahrenpiktogramme: 
 

  
 
 Signalwort: Gefahr 

GHS05 
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 Gefahrbestimmende Komponenten zur Etikettierung: 
 Kaliummethylsilantriolat 
 
 Gefahrenhinweise für Gesundheitsgefahren: 
 H314 Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden. 
 
 Sicherheitshinweise Prävention: 
 P280 Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen. 
 
 Sicherheitshinweise Reaktion: 
 P303+P361+P353 BEI KONTAKT MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle beschmutzten, getränkten 
  Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen. 
 P305+P351+P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. 
  Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. 
 P315  Sofort ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen. 
 
 Sicherheitshinweise Lagerung: 
 P402+P404 An einem trockenen Ort aufbewahren. In einem geschlossenen Behälter aufbewahren. 
  
 Sicherheitshinweise Entsorgung: 
 P501 Inhalt/Behälter der Problemabfallentsorgung zuführen. 
 
2.3. Sonstige Gefahren 
 Andere schädliche Wirkungen: 
 Besondere Rutschgefahr durch auslaufendes/verschüttetes Produkt. 
 

 
ABSCHNITT 3: Zusammensetzung / Angaben zu Bestandteilen 
 
3.2. Gemische 
 Gefährliche Inhaltsstoffe / Gefährliche Verunreinigungen / Stabilisatoren: 
 Produktidentifikatoren Stoffname Konzentration 
  Einstufung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]  
 CAS-Nr.: 1312-76-1 Kaliumsilikat 10 - 25 
 EG-Nr.: 215-199-1 Skin Corr. 1B, Eye Dam. 1, STOT SE 3, Met. Corr. 1 Gew.-% 

                             Gefahr H290-H314-H318-H335 
  
 CAS-Nr.: 31795-24-1 Kaliummethylsilantriolat 5 – 10 %  
 EG-Nr.: 250-807-9 Skin Corr. 1A, Eye Dam. 1 Gew.-% 

                             Gefahr H314 
 

 Wortlaut der H- und EUH-Sätze: siehe Abschnitt 16. 
 

 
ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-Maßnahmen 
 
4.1. Beschreibung der Erste-Hilfe-Maßnahmen 
 Allgemeine Angaben 

Bei Unfall oder Unwohlsein sofort Arzt hinzuziehen (wenn möglich, Betriebsanweisung oder 
Sicherheitsdatenblatt vorzeigen). Verunglückten aus der Gefahrenzone entfernen. Beschmutzte, 
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getränkte Kleidung sofort ausziehen. Bei Bewusstlosigkeit in stabile Seitenlage bringen und ärztlichen Rat 
einholen. Betroffenen nicht unbeaufsichtigt lassen. Achtung Ersthelfer: Auf Selbstschutz achten! 
Nach Einatmen: 
Für Frischluft sorgen. Bei Reizung der Atemwege Arzt aufsuchen. 
Bei Hautkontakt: 
Bei Berührung mit der Haut sofort abwaschen mit viel Wasser und Seife. Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat 
einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen. 
Nach Augenkontakt: 
Bei Berührung mit den Augen sofort bei geöffnetem Lidspalt 10 bis 15 Minuten mit fließendem Wasser 
spülen und Augenarzt aufsuchen. 
Nach Verschlucken: 
Mund ausspülen. Reichlich Wasser in kleinen Schlucken trinken lassen (Verdünnungseffekt). Bei 
Verschlucken kein Erbrechen herbeiführen. Sofort ärztlichen Rat einholen und Verpackung oder dieses 
Etikett vorzeigen. 

 
4.2. Wichtigste akute und verzögerte Symptome und Auswirkungen 
 Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden. 
 
4.3. Hinweise auf ärztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung 

Symptomatische Behandlung.  
 

 
ABSCHNITT 5: Maßnahmen zur Brandbekämpfung 
 
5.1. Löschmittel 
 Geeignete Löschmittel: Löschmaßnahmen auf die Umgebung abstimmen. 
 
5.2. Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren 
 Das Produkt selbst brennt nicht. Keine besonderen Brandschutzmaßnahmen erforderlich. 
 Gefährliche Verbrennungsprodukte: 
 Im Brandfall können entstehen: Gase/Dämpfe, giftig 
 
5.3. Hinweise für die Brandbekämpfung 
 Besondere Schutzausrüstung: 
 Umgebungsluftunabhängiges Atemschutzgerät und Chemikalienschutzanzug tragen. 
 
5.4. Zusätzliche Hinweise 
 Kontaminiertes Löschwasser getrennt sammeln. Nicht in die Kanalisation oder Gewässer gelangen 

lassen. 
 

 
ABSCHNITT 6: Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung 
 
6.1.1.Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen, Schutzausrüstungen und in Notfällen anzuwendende 
 Verfahren 
 Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen: 

Für ausreichende Lüftung sorgen. Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermeiden. 
Kontakt mit Augen und Haut ist zu vermeiden. Besondere Rutschgefahr durch auslaufendes/ 
verschüttetes Produkt. Personen in Sicherheit bringen. 
Schutzausrüstung: 
Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen. 

 



Sicherheitsdatenblatt  

gemäß Anhang II der Verordnung (EG) 1907/2006 
 

Siofloor® 

 

 
Seite 4 von 11 

 

6.1.2.Einsatzkräfte 
 Persönliche Schutzausrüstung: 
 Persönliche Schutzausrüstung: siehe Abschnitt 8 
 
6.2. Umweltschutzmaßnahmen 
 Nicht in die Kanalisation oder Gewässer gelangen lassen. 
 Nicht in den Untergrund/Erdreich gelangen lassen. 
 
6.3. Methoden und Material für Rückhaltung und Reinigung 
 Für Rückhaltung: 
 Mit flüssigkeitsbindendem Material (Sand, Kieselgur, Säurebinder, Universalbinder) aufnehmen. 
 Für Reinigung: 
 Wasser 
 
6.4.  Verweis auf andere Abschnitte 
 Sichere Handhabung: siehe Abschnitt 7 
 Persönliche Schutzausrüstung: siehe Abschnitt 8 
 Entsorgung: siehe Abschnitt 13 
 
6.5. Zusätzliche Hinweise 
 Zur Vermeidung einer Kontamination der Umwelt geeigneten Behälter verwenden. 
 

 
ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung 

 
7.1. Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung 
 Schutzmaßnahmen 
 Hinweise zum sicheren Umgang: 
 Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermeiden. Am Arbeitsplatz Augenspülflasche 
 bereithalten. Kontakt mit Haut, Augen und Kleidung vermeiden. Persönliche Schutzausrüstung tragen 
 (siehe Abschnitt 8). 
 Brandschutzmaßnahmen: 
 Es sind keine besonderen Maßnahmen erforderlich. 
 Maßnahmen zur Verhinderung von Aerosol- und Staubbildung: 
 Zur Vermeidung von Sprühnebelbildung geeignete Sprüheinrichtung verwenden. 
 Umweltschutzmaßnahmen: 
 Ein Eintrag in die Umwelt ist zu vermeiden. 
 Hinweise zur allgemeinen Industriehygiene 
 Bei der Arbeit nicht essen, trinken, rauchen. Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hände und Gesicht 
 gründlich waschen, ggf. duschen. Hautpflegeprodukte nach der Arbeit verwenden. 
 
7.2. Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berücksichtigung von 
 Unverträglichkeiten 
 Technische Maßnahmen und Lagerbedingungen: 
 Behälter dicht geschlossen halten und an einem kühlen, gut gelüfteten Ort aufbewahren. 
 Zu vermeidende Bedingungen: Frost 
 Empfohlene Lagerungstemperatur: 5 - 25 °C 
 Anforderungen an Lagerräume und Behälter: 
 Fußböden sollten undurchlässig, flüssigkeitsresistent und leicht zu reinigen sein. Nur im Originalbehälter 
 aufbewahren/lagern. 
 Zusammenlagerungshinweise: 
 Von Nahrungsmitteln, Getränken und Futtermitteln fernhalten. 
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 Nicht zusammen lagern mit: Oxidationsmittel, Säure 
 Lagerklasse: 12 – nicht brennbare Flüssigkeiten, die keiner der vorgenannten Lagerklassen zuzuordnen 
  Sind. 
 
7.3. Spezifische Endanwendungen 
 Empfehlung: 
 Beschichtungsstoffe 
 

 
ABSCHNITT 8: Begrenzung und Überwachung der Exposition/Persönliche Schutzausrüstungen 
 
8.1. Zu überwachende Parameter 
 Keine Daten verfügbar. 
 
8.2. Begrenzung und Überwachung der Exposition 
 
8.2.1. Geeignete technische Steuerungseinrichtungen 
 Technische Maßnahmen und die Anwendung geeigneter Arbeitsverfahren haben Vorrang vor dem 
 Einsatz persönlicher Schutzausrüstungen. Aerosolerzeugung/-bildung: Vorrichtungen mit lokaler 
 Absaugung / Technische Belüftung des Arbeitsplatzes. 
 
8.2.2. Persönliche Schutzausrüstung 
 

      
 
 Augen-/Gesichtsschutz: 
 Gestellbrille mit Seitenschutz (DIN EN 166). 
 
 Hautschutz: 
 Geeignete Schutzhandschuhe tragen. (DIN EN 374) 
 Geeignetes Material: PVC (Polyvinylchlorid) 
 Chemikalienschutzhandschuhe sind in ihrer Ausführung in Abhängigkeit von Gefahrstoffkonzentration 
 und -menge arbeitsplatzspezifisch auszuwählen. Die genaue Durchbruchzeit ist beim 
 Schutzhandschuhhersteller zu erfahren und einzuhalten. Vor Gebrauch auf Dichtheit/Undurchlässigkeit 
 überprüfen. Bei beabsichtigter Wiederverwendung Handschuhe vor dem Ausziehen reinigen und gut 
 durchlüftet aufbewahren. 
 Atemschutz: 
 Normalerweise kein persönlicher Atemschutz notwendig. Für ausreichende Lüftung sorgen. 
 Aerosolerzeugung/-bildung: Wenn technische Absaug- oder Lüftungsmaßnahmen nicht möglich oder 
 unzureichend sind, muss Atemschutz getragen werden. Filtergerät (Vollmaske oder Mundstückgarnitur) 
 mit Filter: A1P2 
 Sonstige Schutzmaßnahmen: 
 Bei der Arbeit geeignete Schutzkleidung tragen. 
 
8.2.3. Begrenzung und Überwachung der Umweltexposition 
 Keine Daten verfügbar. 
 
8.3. Zusätzliche Hinweise 
 Keine Daten verfügbar. 
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ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften 
 
9.1. Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften 

Aussehen 
 Aggregatzustand: flüssig Farbe:farblos 
 Geruch: charakteristisch 
 
 Sicherheitsrelevante Basisdaten 
 Parameter  bei Methode Bemerkung 
   °C 
 pH-Wert 11 – 12 20 °C 
 Schmelzpunkt/Gefrierpunkt nicht bestimmt 
 Gefrierpunkt nicht bestimmt 
 Siedebeginn und Siedebereich ≥ 100 °C 
 Zersetzungstemperatur nicht bestimmt 
 Flammpunkt nicht bestimmt 
 Verdampfungsgeschwindigkeit nicht bestimmt 
 Zündtemperatur nicht bestimmt 
 Obere/untere Entzündbarkeits nicht bestimmt 
 oder Explosionsgrenzen 
 Dampfdruck 23 hPa 20 °C 
 Dampfdichte nicht bestimmt 
 Dichte 1,15 g/ml 20 °C 
 Schüttdichte nicht bestimmt 
 Wasserlöslichkeit          vollständig mischbar 
 Verteilungskoeffizient n-Octanol/ nicht bestimmt 
 Wasser 
 Viskosität, dynamisch nicht bestimmt 
 Viskosität, kinematisch nicht bestimmt 
 
9.2. Sonstige Angaben 
 Keine Daten verfügbar. 
 

 
ABSCHNITT 10: Stabilität und Reaktivität  
 
10.1. Reaktivität 

Das Produkt selbst brennt nicht. Das Produkt ist: alkalisch 
 
10.2. Chemische Stabilität 
 Das Produkt ist bei Lagerung bei normalen Umgebungstemperaturen stabil. 
 
10.3. Möglichkeit gefährlicher Reaktionen 
 Bei bestimmungsgemäßer Handhabung und Lagerung treten keine gefährlichen Reaktionen auf. 
 Exotherme Reaktion mit: Oxidationsmittel, Säuren, Alkalien (Laugen). 
 Kann gegenüber Metallen korrosiv sein. Bildung von: Wasserstoff. Explosionsgefahr! 
 
10.4. Zu vermeidende Bedingungen 
 Frost 
 
10.5. Unverträgliche Materialien 
 Oxidationsmittel, Säuren, Alkalien (Laugen) 
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10.6. Gefährliche Zersetzungsprodukte 
 Im Brandfall können entstehen: Gase/Dämpfe, giftig 
 

 
ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben  
 
11.1. Angaben zu toxikologischen Wirkungen 
 Akute orale Toxizität: 
 Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt. 
 Akute dermale Toxizität: 
 Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt. 
 Akute inhalative Toxizität: 
 Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt. 
 Ätz-/Reizwirkung auf die Haut: 
 Verursacht schwere Verätzungen. 
 Augenschädigung/-reizung: 
 Verursacht schwere Augenschäden. 
 Sensibilisierung von Atemwegen oder Haut: 
 Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt. 
 Keimzellmutagenität: 
 Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt. 
 Karzinogenität: 
 Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt. 
 Reproduktionstoxizität: 
 Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt. 
 Spezifische Zielorgan-Toxizität bei einmaliger Exposition: 
 Aerosol- oder Nebelbildung: Kann die Atemwege reizen. 
 Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt. 
 Spezifische Zielorgan-Toxizität bei wiederholter Exposition: 
 Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt. 
 Aspirationsgefahr: 
 Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt. 
 Zusätzliche Angaben: 
 Keine Daten verfügbar. 
 

 
ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben 
 
12.1. Toxizität 
 Aquatische Toxizität: 
 Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt. 
 Allgemeine Hinweise: 
 pH-Wert > 9: Kann für Wasserorganismen schädlich sein, mit langfristiger Wirkung. 
 Verhalten in Kläranlagen: 
 Das Produkt ist eine Lauge. Vor Einleitung eines Abwassers in die Kläranlage ist in der Regel eine 
 Neutralisation erforderlich. Bei sachgemäßer Einleitung geringer Konzentrationen in adaptierte 
 biologische Kläranlagen sind Störungen der Abbauaktivität von Belebtschlamm nicht zu erwarten. 
 Abschätzung/Einstufung: 
 Der Stoff/das Gemisch erfüllen nicht die Kriterien der akuten Gewässergefährdung gemäß Verordnung 
 (EG) Nr. 1272/2008 [CLP], Anhang I. 
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12.2. Persistenz und Abbaubarkeit 
 Zusätzliche Angaben: 
 Die Methoden zur Bestimmung der biologischen Abbaubarkeit sind bei anorganischen Substanzen nicht 
 anwendbar. 
 
12.3. Bioakkumulationspotenzial 
 Akkumulation / Bewertung: 
 Kein Hinweis auf Bioakkumulationspotential. 
 
12.4. Mobilität im Boden 
 Keine Daten verfügbar. 
 
12.5. Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung 
 Die Stoffe im Gemisch erfüllen nicht die PBT/vPvB Kriterien gemäß REACH, Anhang XIII. 
 
12.6. Andere schädliche Wirkungen 
 Keine Daten verfügbar. 
 

 
ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung 
 
13.1. Verfahren der Abfallbehandlung 
 Abfallbehandlungslösungen 
 Sachgerechte Entsorgung / Produkt: 
 Entsorgung gemäß den behördlichen Vorschriften. Wegen einer Abfallentsorgung den zuständigen 
 zugelassenen Entsorger ansprechen. Wegen Verwertung Hersteller ansprechen. 
 Sachgerechte Entsorgung / Verpackung: 
 Vollständig entleerte Verpackungen können einer Verwertung zugeführt werden. 
 Andere Entsorgungsempfehlungen: 
 Die Zuordnung der Abfallschlüsselnummern/Abfallbezeichnungen ist entsprechend EAKV branchen- und 
 prozessspezifisch durchzuführen. In geeigneten, geschlossenen Behältern sammeln und zur Entsorgung 
 bringen. 
 
13.2. Zusätzliche Angaben 
 Abfälle zur Beseitigung sind einzustufen und zu kennzeichnen. 
 

 
ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport 

 
 Landtransport 

(ADR/RID) 
Binnenschiffstransport 
(ADN) 

Seeschiffstransport 
(IMDG) 

Lufttransport 
(ICAO-TI/IATA-
DGR) 

14.1.  UN-Nr. 
 3267 

 
3267 3267 3267 

14.2.   Ordnungsgemäße UN-Versandbezeichnung 
 ÄTZENDER 

BASISCHER 
ORGANISCHER 
FLÜSSIG 
ER STOFF, N.A.G. 
(Kaliu 

ÄTZENDER BASISCHER 
ORGANISCHER FLÜSSIG 
ER STOFF, N.A.G. (Kaliu 
mmethylsilantriolat) 

CORROSIVE LIQUID, 
BA 
SIC, ORGANIC, 
N.O.S. 
(Potassium 
methylsilane 

CORROSIVE LIQUID, 
BA 
SIC, ORGANIC, 
N.O.S. 
(Potassium 
methylsilan 
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mmethylsilantriolat) triolate) etriolate) 
  
14.3. Transportgefahrenklassen 

 

 
8 

 

 
8 

 
8 

 
8 

     
 Landtransport 

(ADR/RID) 
Binnenschiffstransport 
(ADN) 

Seeschiffstransport 
(IMDG) 

Lufttransport 
(ICAO-TI/IATA-
DGR) 

 
14.4. 

 
Verpackungsgruppe 

 III III III III 
 
14.5. 

 
Umweltgefahren 

 Nein Nein Nein Nein 
 
14.6. 

 
Besondere Vorsichtsmaßnahmen für den Verwender 

 Sondervorschriften: 
nicht bestimmt 
Begrenzte Menge 
(LQ): nicht bestimmt 
Gefahr-Nr. 
(Kemlerzahl): 
80 
Klassifizierungscode: 
C5 
Bemerkung: - 

Sondervorschriften: 
nicht bestimmt 
Begrenzte Menge 
(LQ): nicht bestimmt 
Klassifizierungscode: 
C5 
Bemerkung: - 
 

Sondervorschriften: 
nicht bestimmt 
Begrenzte Menge 
(LQ): nicht 
bestimmt 
EmS-Nr.: F-A; S-B 
Bemerkung: - 
 

Sondervorschriften: 
nicht bestimmt 
Begrenzte Menge 
(LQ): nicht 
bestimmt 
Bemerkung: - 
 

 
14.7. Massengutbeförderung gemäß Anhang II des MARPOL-Übereinkommens 
 73/78 und gemäß IBC-Code 
 nicht relevant 
 

 
ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften 
 
15.1. Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische 
 Rechtsvorschriften für den Stoff oder das Gemisch 
 
15.1.1. EU-Vorschriften 
 Sonstige EU-Vorschriften: 
 Richtlinie 98/24/EG zum Schutz von Gesundheit und Sicherheit der Arbeitnehmer vor der Gefährdung 
 durch chemische Arbeitsstoffe bei der Arbeit beachten. Beschäftigungsbeschränkungen nach 
 dem Jugendarbeitsschutzgesetz (94/33/EG) beachten. Beschäftigungsbeschränkungen nach der 
 Mutterschutzrichtlinienverordnung (92/85/EWG) für werdende oder stillende Mütter beachten. 
 
15.1.2. Nationale Vorschriften 
 [DE] Nationale Vorschriften 
 
 Wassergefährdungsklasse (WGK) 
 WGK: 
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 1 - schwach wassergefährdend 
 Bemerkung: 
 Einstufung gemäß VwVwS, Anhang 4. 
 
 Berufsgenossenschaftliche Vorschriften (BGV) 
 DGUV Regel 112-190 (BGR 190): "Benutzung von Atemschutzgeräten" 
 DGUV Regel 112-192 (BGR 192): "Benutzung von Augen- und Gesichtsschutz" 
 DGUV Regel 112-195 (BGR 195): "Einsatz von Schutzhandschuhen" 
 Berufsgenossenschaft Rohstoffe und chemische Industrie (BGRIC), Merkblätter: 
 M 004 - Reizende Stoffe / Ätzende Stoffe 
 M 050 - Tätigkeiten mit Gefahrstoffen 
 M 053 - Arbeitsschutzmaßnahmen bei Tätigkeiten mit Gefahrstoffen 
 M 062 - Lagerung von Gefahrstoffen 
 
15.2. Stoffsicherheitsbeurteilung 
 Stoffsicherheitsbeurteilungen für Stoffe in dieser Mischung wurden nicht durchgeführt. 
 
15.3. Zusätzliche Angaben 
 Keine Daten verfügbar. 
 

 
ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben 

 
16.1. Änderungshinweise 
 Keine Daten verfügbar. 
 
16.2. Abkürzungen und Akronyme 
 Für Abkürzungen und Akronyme siehe ECHA: Leitlinien zu den Informationsanforderungen und zur 
 Stoffsicherheitsbeurteilung, Kapitel R.20 (Verzeichnis von Begriffen und Abkürzungen). 
 
16.3. Wichtige Literaturangaben und Datenquellen 
 Keine Daten verfügbar. 
 
16.4. Einstufung von Gemischen und verwendete Bewertungsmethode gemäß 
 Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP] 
 Einstufung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]: 

Gefahrenklassen und 
Gefahrenkategorien 

Gefahrenhinweise Einstufungsverfahren 

Schwere Augenschädigung/-
reizung (Eye Dam. 1) 

H318:  
Verursacht schwere Augenschäden. 

 

Ätz-/Reizwirkung auf die Haut 
(Skin Corr. 1C) 

H314:  
Verursacht schwere Verätzungen der 
Haut und schwere Augenschäden. 
 

 

16.5. Wortlaut der R-, H- und EUH-Sätze (Nummer und Volltext) 
 Gefahrenhinweise 

H290 Kann gegenüber Metallen korrosiv sein. 
H314 Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden. 
H318 Verursacht schwere Augenschäden. 
H335 Kann die Atemwege reizen. 
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16.6. Schulungshinweise 
 Keine Daten verfügbar. 
 
16.7. Zusätzliche Hinweise 
 Das vorliegende Sicherheitsdatenblatt beschreibt das Produkt im Hinblick auf zu treffende 
 Sicherheitserfordernisse. Die darin gemachten Angaben entsprechen unseren Kenntnissen und 
 Erfahrungen, sie stellen jedoch keine Beschaffenheitsgarantie im Sinne § 443 BGB dar. 

 
 


